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O.R.I.  MARTIN Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A.  

Brescia, September 2012 
 

Kundenanschreiben von ORI MARTIN S.p.A. 
 
zu Händen von: Leiter Qualitätssicherung 

Leiter Sicherheit & Umwelt 
Projektleiter REACH 

  
Betreff: EU-Verordnung „REACH“ 1907/2006  
 
Bezüglich der oben stehenden Verordnung und deren nachstehenden Änderungen und 
Ergänzungen (Verordnung EU Nr. 109/2012 der Kommission vom 09 Februar 2012; Verordnung 
EU Nr. 412/2012 der Kommission vom 15. Mai 2012; etc.) weisen wir hiermit auf folgende Punkte 
hin: 
 
1)    Klassifikation unserer Erzeugnisse 

Nach der REACH-Klassifikation (Substanzen, Gemische oder Erzeugnisse) werden die von 
uns gelieferten Produkte als ERZEUGNISSE eingestuft. 
 

2)    Erfüllungen von O.R.I. MARTIN S.p.A. 
Eine Meldung der aus Metallschrott wiedergewonnenen Stoffe ist nach der REACH-
Verordnung nicht erforderlich, wenn der Metallschrott aus EU-Ländern stammt oder als 
Abfall aus Nicht-EU-Ländern erworben wird. Da im Fall von ORI Martin der gesamte 
eingesetzte Metallschrott in diese Kategorien fällt, wurde kein Anmeldeverfahren eingeleitet. 
 

3)   Anforderungen an unsere Zulieferanten (Lieferkette) 
Der Einkauf der anderen Rohstoffe, die während des Produktionsprozesses von ORI Martin 
zum Einsatz gelangen (z. B. Legierungen, Roheisen) erfolgt über Hersteller oder Importeure, 
die ihren Rechtssitz innerhalb der Europäischen Gemeinschaft haben. 
Wir haben um die Anmeldung der hergestellten/importierten Stoffe derjenigen Lieferanten 
gebeten, die zu der für uns relevanten Lieferkette gehören. 
 

4)   Nutzungseinschränkungen einiger Stoffe 
Wir teilen Ihnen mit, dass die von ORI MARTIN S.p.A. hergestellten Erzeugnisse nach 
unserem Kenntnisstand und entgegen den Ausführungen der Anmerkung 1 nicht den 
Nutzungseinschränkungen laut Art. 67 und Liste im Anhang XVII der REACH-Verordnung 
unterliegen. 

Anmerkung 1:  Keine nickellegierten Stähle (Ni) (EINECS 231-111-4) für die in 
Anhang XVII genannten Nutzungsarten verwenden (z. B. 
Herstellung von Metallobjekten/-erzeugnissen, für die ein länger 
andauernder unmittelbarer Hautkontakt vorgesehen ist, wie Ohrringe, 
Armreife etc). 
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5)   Besonders Besorgniserregende Stoffe 
Wir erklären, dass die Erzeugnisse von O.R.I. MARTIN S.p.A. keine besonders 
besorgniserregenden Stoffe enthalten (SVHC – substances of very high concern) im Sinne 
von Art. 57 der REACH-Verordnung, d. h.  

 krebserregende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe (CMR) der 
Kategorie 1 oder 2; 

 Stoffe mit persistenten, bioakkumulierenden und toxischen Eigenschaften (PBT) oder 
Stoffe, die besonders persistent und stark bioakkumulierend (vPvB) sind laut Kriterien im 
Anhang XIII der REACH-Verordnung und/oder 

 mit den Eigenschaften endokriner Disruptoren (EDC). 
 
Die vorstehende Erklärung gilt für die Stoffe der „Candidate List of SVHC“, deren aktueller 
Stand auf der Internetsite der Europäischen Chemikalienagentur ECHA veröffentlicht ist  
(www.echa.europa.eu). 
 
 

 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

 O.R.I. MARTIN S.p.A. 
 Leiter Unfallverhütung und Sicherheit am 

Arbeitsplatz 

 Sig. Mauro Bellagente  


